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Leitfaden   
  
Das Schutzkonzept hat zum Ziel durch mögliche Unterbrechungen von Infektionsketten die Bevölkerung zu schützen, 
die Gesundheit aller Mitglieder und Mitarbeiter zu schützen, sowie ein größtmögliches Sportprogramm zu 
ermöglichen. Es wird regelmäßig den aktuellen Beschlüssen der Landesregierung des Saarlandes, sowie den 
Empfehlungen der jeweiligen Sportverbände zum aktuellen Verlauf der Corona-Pandemie angepasst.   
  
Dieses Schutzkonzept gilt für die Fußball - Sportstätte, der SSV Pachten e.V., Am Flachsfeld 17, 66763 Dillingen..   
  
 
Sie werden an der obig genannten Sportstätte sichtbar ausgehängt und sind zudem online unter  www.ssvpachten.de 
einsehbar.   
Bei Zuwiderhandlung sind die Vertreter des Vorstand, Trainer / Übungsleiter der jeweiligen Mannschaften der SSV 
Pachten dazu berechtigt, ein Hausverbot auszusprechen. .  
 
Deshalb und zum Wohle aller Den nachfolgend aufgeführten Regeln und Maßnahmen unbedingt Folge zu leisten!   
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1. Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln , AHA-Regeln   
  
Die nachfolgenden Regeln gelten für den gesamten Aufenthalt auf der jeweiligen Sportanlage der SSV Pachten.        
Das umfasst die An- sowie Abreise, das Bewegen auf dem Gelände und natürlich auch das Sporttreiben selbst.           
Beim Ausüben eures Sports sind zusätzlich die sportartspezifischen Vorgaben zu beachten. (siehe Anlage 3 und 4).  
 
 
Was Sie auch weiterhin beachten sollten, um sich und andere zu schützen, fasst die AHA-Formel zusammen. 

AHA bedeutet dabei: Abstand halten – Hygiene beachten – Alltagsmasken ( Mund-Nasen-Bedeckung) tragen. 

 

 
 

„Es gelten die AHA-Regeln  
Abstand – Hygieneregeln – Alltagsmasken“ 

 
 

2. Verdachtsfälle Covid 19 
 
 • Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb ist für alle Beteiligten nur möglich bei symptomfreiem  
   Gesundheitszustand 
 • Personen mit verdächtigen Symptomen müssen die Sportstätte umgehend verlassen bzw. diese gar nicht betreten.  
   Solche Symptome sind: 
                          • Husten, Fieber (ab 38 Grad Celsius), Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome 
                          • Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Symptome bei anderen Personen im eigenen Haushalt vorliegen 
 • Bei positivem Test auf das Coronavirus gelten die behördlichen Festlegungen zur Quarantäne. 
   Die betreffende Person wird mindestens 14 Tage aus dem Trainings- und Spielbetrieb genommen.  
   Gleiches gilt bei positiven Testergebnissen im Haushalt der betreffenden Person. 
 

2.1. Verdachtsfälle Covid 19 / Meldepflicht 
 
• Bei Auftreten von Krankheitssymptomen / Krankheitserscheinungen und nach Teilnahme an einem Sportangebot        
  ( Training / Spiel ) der SSV Pachten ist  telefonisch unter der Nummer 0179 – 202 670 4. oder per E-Mail  
  jugend.ssvpachten@web.de der SSV Pachten zu informieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jugend.ssvpachten@web.de
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3. Organisatorisches   
 
• Alle Regelungen unterliegen den lokal gültigen Verordnungen und Vorgaben. Die Durchführung des Trainings- und  
  Spielbetriebs  muss im Vorfeld durch die Stadt Dillingen behördlich gestattet werden. Das Hygienekonzept ist  
  anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen der SSV Pachten und der Sportstätte „Am Flachsfeld“ und mit der  
  lokalen Behörde daraufhin abgestimmt.  
 
• Ansprechpartner für sämtliche Anliegen und Anfragen zum Hygienekonzept des Trainings- und  
  Spielbetrieb sind die Corona-Beauftragten der SSV Pachten, dies sind:  

 
•  Werner Altmeyer, Mobil: 0174 438 910 5 

•  Markus Kirf , Mobil : 0179 202 670 4 
 

- Fragen können telefonisch oder unter jugend.ssvpachten@web.de gestellt werden.Diese werden dann zeitnah 
durch die Corona-Beauftragten beantwortet. 

  
• Die Sportstätte ist mit ausreichend Wasch- und Desinfektionsmöglichkeiten vor allem im Eingangsbereich des   
  Sportgeländes sowie beim Getränkeverkauf, beim Rostwurstverkauf, den Umkleiden sowie den Sanitäranlagen  
  Ausgestattet.  
 
• Alle Trainer*innen und verantwortlichen Vereinsmitarbeiter*innen sind in die Vorgaben und  Maßnahmen zum  
 Trainings- und Spielbetrieb eingewiesen.  
 
• Vor Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs werden alle Personen, die in den aktiven Trainings- und   
  Spielbetriebs involviert sind bzw. aktiv teilnehmen, über die Hygieneregeln informiert. Im Spielbetrieb gilt neben den  
  Personen des Heimvereins, vor allem auch für die Gastvereine,  Schiedsrichter*innen und sonstige    
  Funktionsträger*innen.  
  - Bei Minderjährigen ist für die Teilnahme am Training eine schriftliche Einverständniserklärung der  
     Erziehungsberechtigten erforderlich (s. Anlage 2).  Diese ist dem Trainer vor Beginn des Trainings vorzuzeigen  
     und zu archivieren. 
•  Alle Mannschaften müssen am Spieltag eine Auflistung aller Spieler*innen und des Funktionsteams mit Angabe der  
   Kontaktdaten zum Zweck der Kontaktnachverfolgung mitbringen und den Verantwortlichen übergeben.  
   Wir empfehlen die Nutzung der Vorlage des SFV „Formular Spieler, DFB Postfach- E-Mail vom 18.08.2020. 
 
• Alle weiteren Personen (Zuschauer, Gäste ), die sich auf dem Sportgelände aufhalten (Zone 3), müssen über die  
  Hygieneregeln rechtzeitig in verständlicher Weise informiert werden.  
      Dies erfolgt durch: 
      •  Veröffentlichung in den Sozialen Medien wie z.B. Facebook, Instagram 
      •  Aushänge auf dem Gelände der Sportstätte am Flachsfeld 
      •  Aushang im Clubheim 
      •  Aushang in der Schiedsrichterkabine 
      •  Versand an alle Gastvereine über die Saarländische Fußballverband ( SFV) in der iCloud. 
      •  Veröffentlichung auf der Vereins-Homepage unter www.ssvpachten.de 
      •  Hinweis im Amtlichen Nachrichtenblatt der Stadt Dillingen ( Amtsblatt )  
 
 

 

 Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen 
des Hausrechts der Zutritt verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte 

verwiesen!. 
  
 
 

http://www.ssvpachten.de/
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4. Datenerhebung  
 
Nach §§ 14 Abs. 1, 2a der CoronaSchVO sind wir verpflichtet, zur Auskunftserteilung folgender Daten abzufragen: 
Kontaktdaten aller Personen mit Name, Wohnort, Erreichbarkeit,.  
Hierzu sind alle Personen verpflichtet, beim betreten der Sportanlage zu registrieren, ( Anlage 1 ). 
Dies kann Vor-Ort (Eingang) erfolgen mittels Einzelblatt ( Gastregistrierung) pro Zuschauer, Online unter 
www.ssvpachten.de zum download abrufbar oder per Registrierungs APP..  
Dies ist zwingend erforderlich und dient zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten und werden auf verlangen des 
Gesundheitsamt ausgehändigt. Die Grundsätze der Datenschutzgrundverordnung werden durch uns garantiert und 
die Liste wird nach Ablauf eines Monats vernichtet.  
 

Wer der Erfassung seiner Kontaktdaten nicht zustimmt, erhält keinen Zutritt zur 
Sportanlage!. 

 

 
5. Zutritt und Verlassen der Anlage   
 Das Besuchen der Spiele (für Besucher ab 6 Jahren) auf der Sportanlage der SSV Pachten ist aufgrund der 
derzeitigen Corona-Regelungen nur unter den Kriterien „getestet / geimpft / genesen (= „3 G“) erlaubt.  
Ausgenommen hiervon sind Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzepts regelmäßig auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet werden (gemäß 
Artikel 1 §5a der Verordnung zur Änderung infektionsrechtlicher Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-
Pandemie vom 02. September 2021)  
• Im Eingangsbereich erfolgt eine Kontrolle zu den Spielen der Besucher/innen nach diesen Kriterien.  
• Einlass wird nur gewährt, wenn der Nachweis dieser Voraussetzungen vorgelegt wird. Zudem erfolgt eine 
namentliche Erfassung aller Besucher/innen mittels QR-Code (LUCA-App) oder Eintragung in ausliegende Listen 
durch Verantwortliche des Vereins auf Basis der aktuellen Verordnung zur Bekämpfung der CoronaPandemie (VO-
CP) und unter Beachtung der entsprechenden Datenschutzrechtlichen Hinweise.  
Diese Regelung greift auch für Spieler/innen der aktiven Mannschaften, die am selben Tag ein Spiel auf der 
Sportanlage in Pachten bestreiten, auch wenn zur Bestreitung des eigenen Spiels kein negativer Nachweis (mehr) 
erforderlich ist. Für den Besuch eines vorherigen oder nachfolgenden Spiels ist daher unbedingt ein negativer 
Nachweis erforderlich. Hierauf wird ausdrücklich hingewiesen. Ansonsten muss der Zugang al 
Besucher*in/Zuschauer*in verweigert werden. 
• Personen, die Symptome einer Atemwegserkrankung aufweisen, dürfen nicht am Sportbetrieb teilnehmen oder die  
  Sportanlage betreten! Zu den bekannten Symptomen zählen unter anderm leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen,  
  Atemnot.   
  
• Besuchern, Zuschauern, Begleitpersonen und Eltern ist der Zutritt, gestattet unter Einhaltung des Mindestabstandes.  
     
• Auf das Bilden üblicher Fahrgemeinschaften ist ebenfalls zu verzichten.   
  
• Personen aus Risikogruppen empfehlen wir, sich bezogen auf den Sport einen fachärztlichen Rat einzuholen. 
 
• Das Betreten und Verlassen der Anlage erfolgt über den Haupteingang mit getrennten Wegen, Anlage 6.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ssvpachten.de/
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6. Zonierung     
 

Die Sportstätte wird in drei Zonen eingeteilt: (siehe Anlage 8)  
 

 7. Zone 1 „Innenraum/Spielfeld“  
 
• In Zone 1 (Spielfeld inkl. Spielfeldumrandung) befinden sich nur die für den Trainings- und Spielbetrieb notwendigen  
    Personengruppen:  

    Spieler 

    Trainer 

    Funktionsteams  

    Schiedsrichter*innen  

    Sanitäts- und Ordnungsdienst  

    Ansprechpartner für Hygienekonzept 

    Medienvertreter*innen (siehe nachfolgende Anmerkung)  
 
• Die Zone 1 wird ausschließlich an festgelegten und markierten Punkten betreten und verlassen.  
 
• Für den Weg vom Umkleidebereich zum Spielfeld und zurück werden unterstützend Wegeführungsmarkierungen  
  genutzt.  
 
• Medienvertreter*innen, die im Zuge der Arbeitsausführung Zutritt zu Zone 1 benötigen (z.B.Fotograf*innen), wird  
  dieser nur nach vorheriger Anmeldung und unter Einhaltung des Mindestabstandes gewährt. 
 

 
8. Zone 2 „Umkleidebereiche“  
 
• In Zone 2 (Umkleidebereiche) haben nur folgende Personengruppen Zutritt:  

  Spieler*innen  

  Trainer*innen  

  Funktionsteams  

  Schiedsrichter*innen  

  Ansprechpartner*in für Hygienekonzept  
 
• Die Nutzung der Umkleidekabinen erfolgt ausschließlich nur mit Tragen von Mund-Nasen-Schutz.  
  Sollte ein Spieler seinen Mund-Nasen-Schutz vergessen haben, so kann er diese bei der SSV Pachten gegen   
  Entgelt erhalten. Möchte er dies nicht tun, darf sich dieser Spieler nicht im Umkleidebereich aufhalten  
 
• Für die Nutzung im Trainings- und Spielbetrieb werden ausreichende Wechselzeiten zwischen unterschiedlichen  
  Teams vorgesehen  
 
• Die Nutzung der Duschanlagen erfolgt unter Einhaltung der Abstandsregelungen sowie zeitlicher   
  Versetzung/Trennung wie folgt:  
 
• Nach Spielende duscht umgehend die Auswärtsmannschaft zuerst und zwar höchstens mit 4 Personen in Gruppen  
  gleichzeitig. Der Auswärtsmannschaft wird für das Duschen, Umziehen und Verlassen der Gästekabine maximal 30  
  Minuten Zeit eingeräumt.Sollten in diesem Zeitfenster nicht alle Spieler geduscht sein, ist das Verlassen ohne zu  
  duschen erforderlich • Die Heimmannschaft duscht ebenfalls unter Beachtung der Höchstzahl von 4 Personen in  
  Gruppen gleichzeitig. Auch hierfür wird ein Zeitfenster von 30 Minuten eingeplant.  
  Sollten in diesem Zeitfenster nicht alle Spieler geduscht sein, ist das Verlassen ohne zu duschen erforderlich • In den  
  Kabinen ist grundsätzlich das Trinken von Alkohol verboten.  
 
• Das oben beschriebene gilt in analoger Anwendung für die Schiedsrichterumkleide  
 
• Die generelle Aufenthaltsdauer in den Umkleidebereichen wird auf das notwendige Minimum wie oben beschrieben  
  beschränkt. Die Ansprechpartner für das Hygienekonzept überwachen diese Zeiten und sind allen Beteiligten und  
  den Vereinen weisungsbefugt. 
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9. Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“  
 
Die Zone 3 „Publikumsbereich (im Außenbereich)“ bezeichnet sämtliche Bereiche der Sportstätte, welche frei 
zugänglich und unter freiem Himmel sind  
• Alle Personen in Zone 3 betreten die Sportstätte über einen offiziellen Eingang.  
  Die anwesende Gesamtpersonenanzahl im Rahmen des Spielbetriebs ist stets bekannt. Eine namentliche Erfassung  
  aller Zuschauer ist bezüglich der Kontaktnachverfolgung erforderlich. Hierzu kann man sich mittels Einzelblatt                           
 ( Gästeregistrierung), Anlage 1 eintragen oder sich mittels QR-Code registrieren. Diese Listen werden für eine  
 Zeitraum von 4 Wochen archiviert und danach vernichtet  
 
Es erfolgt eine räumliche oder zeitliche Trennung („Schleusenlösung“) von Eingang  und Ausgang der Sportstätte.  
 
• Zur Einhaltung des Abstandsgebots werden Markierungen in folgenden Bereichen auf-angebracht: 

    Zugangsbereich mit Ein- und Ausgangsspuren sowie Bodenabstandsmarkierungen  

    Spuren zur Wegeführung auf der Sportanlage  

    Abstandsmarkierungen auf Zuschauer*innenplätzen 

    Abstandsmarkierungen Barriere für  Zuschauer  

    Abstandsmarkierungen bei Gastronomiebetrieb  

    Getränke-Essen Verkauf ( Hinweisschilder ) 

    Sanitäre Anlagen 
 
• Unterstützend werden Plakate zu den allgemeine Hygieneregeln genutzt, Anlage 8,9 und 10. 
   Folgende Bereiche der Sportstätte fallen nicht unter die genannten Zonen und sind separat zu betrachten und  
   anhand der lokal gültigen behördlichen Verordnungen zu betreiben: Vereinsheim 
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Anlage 8: Zonierung Sportanlage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                              
 

SSV Pachten e.V 

 
Postfach 1769     66763 Dillingen 

1. Vorsitzender: Jürgen Kuhn – Theresienstraße 19.  – 66763 Dillingen – 06831 – 725 99  
2 Vorsitzender: Volker Grohs –Marienstraße 3 – 06831 – 716 46 

Homepage: https://ssvpachten.jimdo.com 
@-Mail-Kontakt Adresse: jugend.ssvpachten@web.de 

 

Anlage 6: Eingang / Ausgang Sportanlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 7: Aufteilung Sportanlage 
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10. Trainingsbetrieb   
 
         Es gilt das AHA-Prinzip: Abstand – Hygieneregeln - Alltagsmasken  
 

a) Grundsätze  
 Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Trainingsgruppen über die Maßnahmen und   
   Regelungen des Hygienekonzepts.  

 Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten.  

 Das Trainingsangebot ist so organisiert, dass ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Mannschaften   
  vermieden wird. Hierzu sind Pufferzeiten für die Wechsel eingeplant.  

 Alle Spieler*innen sind angehalten, eine rechtzeitige Rückmeldung zu geben, ob eine Teilnahme am  
  Training erfolgt, um eine bestmögliche Trainingsplanung zu ermöglichen.  

 Die Trainer*innen dokumentieren die Trainingsbeteiligung je Trainingseinheit in der Sportstätte, Anlage 5  

                 Bei Minderjährigen ist für die Teilnahme am Training eine schriftliche Einverständniserklärung der  
                  Erziehungsberechtigten erforderlich (s. Anlage 2).  Diese ist dem Trainer vor Beginn des Trainings   
                  vorzuzeigen und zu archivieren 

 Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes Training geplant ist.  

 Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands in Zone 3 möglich.  

 Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Trainingsbetriebes sichergestellt. 
 

         b) Durchführung des Trainings    

 

                  Beim Training sind neben den grundsätzlichen Verhaltensregeln die sportartspezifischen Regeln und  
                   Vorgaben der Verbände einzuhalten.   
  

                 Kontaktsport ist künftig mit bis zu 35 Personen wieder erlaubt, Abstandsregelungen müssen dabei nicht  
                  eingehalten werden.  
 

                 Die Trainingsgestaltung muss gewährleisten, dass die Ausübung allein oder in Gruppen von bis zu 
35 Personen nicht überschritten wird.   

 
 

c) In der Sportstätte  
 Die Nutzung und das Betreten der Sportstätte sind nur gestattet, wenn eigenes Training geplant ist.  

 Zuschauende Begleitpersonen sind unter Einhaltung des Mindestabstands in Zone 3 möglich.  

 Der Zugang zu Toiletten sowie Waschbecken mit Seife ist während des Trainingsbetriebes sichergestellt. 
 
 

11. Spielbetrieb   
 
         Es gilt das AHA-Prinzip: Abstand – Hygieneregeln - Alltagsmasken  
 

a) Grundsätze  
 Trainer*innen und Vereinsverantwortliche informieren die Mannschaften über die Maßnahmen und 
Regelungen des Hygienekonzepts.  

 Den Anweisungen der Verantwortlichen zur Nutzung der Sportstätte ist Folge zu leisten.  

 Der SSV Pachten übermittelt frühzeitig, spätestens jedoch 3 Tage vor dem Spieltag, das 
Hygienekonzept für die Sportanlage per E-Mail über das dfbnet dem Gastverein zur Bekanntgabe im 
eigenen Bereich.  

              b) Spielansetzungen  
 Freundschaftsspiele müssen im DFBnet beantragt werden. Es ist von Vereinsseite sicherzustellen, 
dass bei mehreren Spielen auf einer Spielstätte ausreichend Zwischenraum eingeplant wird, damit sich 
abreisende und anreisende Mannschaften nicht begegnen.  

 Pflichtspiele werden vom zuständigen Staffelleiter angesetzt. 
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12. Abläufe / Organisation vor Ort  
 
(12.1) Allgemein  

 Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren oder waschen,    

 Auf der Sportanlage Neunkirchen stehen ausreichend Mittel für Allgemeine   
   Hygienemaßnahmen (Desinfektionsmittel, Seife, Einmalhandtücher) zu Verfügung.  
 

(12.2)  Anreise/Eintreffen der Teams und Schiedsrichter an der Sportanlage  
 Gast: 75 min vor Anpfiff 

 Heim: 60 min vor Anpfiff 

 Schiedsrichter*innen: gem. SchiriO FVR §20  
 

(12.3) Kabinen (Teams & Schiedsrichter)  
 Umkleidemöglichkeiten für Mannschaften (Heim u. Gastkabine) auf der Sportanlage sind so  
   zu nutzen, dass der Mindestabstand von 1,5 m gewährleistet ist. D.h.  

 die max. gleichzeitige Belegung von 6 Personen pro Kabine darf nicht überschritten werden.  

 Es ist sicherzustellen, dass alle Fenster sich im gekippten Zustand befinden, 

  der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken,  

 Als Umkleidemöglichkeit für Schiedsrichter*innen steht auf der Sportanlage der SSV   
   Pachten eine Kabine mit eigener Duschmöglichkeit zu Verfügung. 

  Die Schiedsrichterkabine ist alleine zu nutzen,  

 es wird darum gebeten möglichst keine Mannschaftsansprachen in der Kabine  
   durchzuführen. Diese sind im Freien, unter Einhaltung des Mindestabstands, durchzuführen, 

  alle Personen, die sich in der Kabine aufhalten, müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen, 

  Kabinen sind nach jeder Nutzung gründlich (Dauer min. 15 Minuten) zu lüften,  

 Die Kabinen werden regelmäßig durch ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter der SSV Pachten 
   gereinigt. 

 

(12.4) Duschen/Sanitärbereich  
 der SSV Pachten verfügt über zwei Mannschaftsduschräume, die jeweils nur mit             
   max.4 Personen gleichzeitig genutzt werden dürfen unter Beachtung der Abstandsregeln.  

 die Gastmannschaft bekommen 2 Kabinen zugewiesen, inkl 1 Duschraum 

 die Heimmannschaft ( Aktive )  wird die Kabinen / Duschräume des Tennisheim  
   Benutzen. Dabei ist sicherzustellen das ein durchmischen der Mannschaften vermieden  
   wird.  

 Es wird empfohlen, wenn möglich zu Hause zu duschen.  

 Die Duschen werden regelmäßig durch ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter der SSV Pachten  
   gereinigt. 

 

(12.5) Toiletten:  
  der SSV Pachten verfügt über jeweils eine Damen- und eine Herrentoilette  
▪ Damen: 2 x WC, 1 x Handwaschbecken  
▪ Herren: 2 x WC, 4 Urinal ( 2 gesperrt ), 1 x Handwaschbecken  

 beide Toilettenräume sind aufgrund der Enge nur einzeln zu nutzen,  

 Flüssigseife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel steht zu Verfügung,  

 Die Toiletten werden regelmäßig durch ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter der SSV Pachten  
   gereinigt  

 
(12.6)  Weg zum Spielfeld:  

 Die Mindestabstandsregelung auf dem Weg zum Spielfeld ist zu allen Zeitpunkten (zum    
   Aufwärmen, zum Betreten des Spielfeldes, in der Halbzeit, nach dem Spiel) durch die   
   jeweiligen Mannschaftsverantwortlichen sicherzustellen.  

         Hierzu sind ggf. Absprachen zw. Heim- u. Gastverein zu treffen.  
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(12.7) Spielbericht  
  Das Ausfüllen des Spielberichts Online vor dem Spiel inklusive der Freigabe der  

          Aufstellungen, erledigen die Mannschaftsverantwortlichen jeweils Zuhause und bringen  
         einen Ausdruck ihrer Mannschaft mit. Der Schiedsrichter füllt den Spielbericht an seinem  
         eigenen (mobilen) Gerät oder Zuhause aus.  

 Alle zum Spiel anwesenden Spieler und Betreuer sind auf dem Spielberichtsbogen  
   genauestens einzutragen, um die Anwesenheit zu dokumentieren. Die Anzahl der  
   Teamoffiziellen/Betreuer pro Team sollte die Anzahl 3 nicht überschreiten.  
 

(12.8)  Aufwärmen  
       Überschreitet der Spielerkader die Anzahl von 15 Spielern, dürfen sich auch nur insgesamt  
         15 Spieler pro Team gemeinsam aufwärmen. Die restlichen Spieler müssen sich an die  
          geltenden Abstandsregelungen halten. 

 

(12.9)  Spielerlaubnis- und Ausrüstungskontrolle  
 Kontrolle der Spielerlaubnis erfolgt im Außenbereich durch den Schiedsrichter  

 Equipment-Kontrolle erfolgt im Außenbereich durch den Schiedsrichter.  

 Wenn hierbei kein Mindestabstand gewährleistet werden kann, hat der Schiedsrichter(- 
   Assistent) hierbei Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

(13.) Einlaufen der Teams  
 Es findet kein gemeinsames Sammeln und Einlaufen statt  

 Kein „Handshake“  

 Kein gemeinsames Aufstellen der Mannschaften  

 Keine Team-Fotos (Fotografen nur hinter Tor) 
 

(13.1) Trainerbänke/Technische Zone Seite  
  Jeder Mannschaft wird eine gekennzeichnete Technische Zone zugeteilt  

 Alle auf dem Spielbericht eingetragenen Teamoffiziellen haben sich während des Spiels in  
  der Technischen Zone des eigenen Teams aufzuhalten. 

 Der Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten.  

 Bänke werden zu Verfügung gestellt. 
 

(13.2) Halbzeit 
  

 In den Halbzeit- bzw. Verlängerungspausen verbleiben nach Möglichkeit alle Spieler,  
   Schiedsrichter und Betreuer im Freien.  

 Falls kein Verbleib im Freien möglich ist, muss auf die zeitversetzte Nutzung der Zuwege zu  
   den Kabinen geachtet werden (Mindestabstand einhalten).  

 
(13.3)  Nach dem Spiel  

 Zeitversetztes Verlassen des Spielfeldes unter Beachtung des Mindestabstands  

 Zeitversetzte Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen  

 Ansammlungen vor den Kabinen sind zu vermeiden  

 Spätestens nach dem Umkleiden und Verlassen der Kabine ist die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
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14. Zuschauer  
 
Es gilt das AHA-Prinzip: Abstand – Hygieneregeln - Alltagsmasken  
 

     Zuschauer sind zugelassen, es gelten die Bestimmungen des Teil 2 der 10. CoBeLVO    

       „Versammlungen, Veranstaltungen und Ansammlungen von Personen“ und das Hygienekonzept für  
        Veranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 350 gleichzeitig anwesenden Personen.  
       Bei der maximal zulässigen Anzahl von Zuschauern sind die am Wettkampfbetrieb beteiligten Personen  
      (Sportlerinnen und Sportler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, u.a.) nicht einzubeziehen, vorausgesetzt, dass der  
      Mindestabstand zwischen Zuschauern und den am Wettkampfbetrieb beteiligten Personen gewahrt wird.  

     Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren oder waschen 

     der Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten,  

     kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden ist der Mund-Nase-Schutz zu tragen.  

     Bei Betreten der Sportanlage der SSV Pachten werden Kotaktdaten mittels einer Besucherregistrierung /  
       Kontaktformular , Anlage 1 erfasst. Die Kontaktdatenerfassung dient zur Nachverfolgung möglicher   
       Infektionsketten.  

     Der SSV Pachten ist verpflichtet die Liste mit den Kontaktdaten vier Wochen aufzubewahren und dem  
       zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich zu übermitteln.  

     Der SSV Pachten stellt die Kontrolle und Einhaltung der zulässigen Personenzahl vom Maximal 200 Zuschauern  
      auf dem Sportgelände sicher zur Ermittlung der Gesamtpersonenzahl.  

     In allen Innenbereichen (z.B. Toiletten) ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

     Es erfolgt eine Klare und strikte Trennung von Sport- und Zuschauer-Bereichen (siehe Zonierung). 

      Der SSV Pachten informiert über geeignete Medien (Homepage, Facebook, Instagram,   
       WhatsApp, E-Mail, Mitteilungsblatt etc.) über dieses Hygienekonzept.  

      Zuschauer werden gebeten erst unmittelbar vor Spielbeginn anzureisen und die Sportanlage betreten.  

     Mit Betreten der Sportanlage der SSV Pachten verpflichtet sich der/die Zuschauer*in die  
       Bestimmungen dieses Hygienekonzepts einzuhalten 

 
15. Verkauf von Speisen und Getränken im Clubheim 
 
    Der Verkauf von Speisen und Getränken ist wie folgt erlaubt.  
     Hier gelten die Regelungen des § 3I Nr. 9 VO-CP. Demnach gelten auch hier die 2 G ( geimpft / genesen) für den  
     Innenbereich. 

- Zutritt erfolgt nur nach am Eingang der Sportstätte registrierte und nachgewiesene Personen ( 2 G ) und Erhalt 
eines tagesaktuellen farbigen Bändchen zur Eintrittberechtigung ins Clubheim. 

- Auf Verlangen des Personals is der Nachweis zu erbringen. 
- Maßnahme mit der Orstpoilzeibehörde Dillingen am 24.11.2021 abgestimmt.   
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16. Einschätzung des Infektionsrisikos  
 
Der SSV Pachten sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine verhältnismäßige und bestmögliche Prävention. In 
Abhängigkeit zur aktuellen Einschätzung des Infektionsrisikos werden in Abstimmung mit der für die Sportstätte 
zuständigen Behörden die entsprechenden Hygienemaßnahmen vorgesehen und veranlasst.  
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17.Haftungshinweis 

 
Bei Wiederaufnahme des Trainings ist zwar jeder Verein dafür verantwortlich, die geltenden Sicherheits- und 
Hygienebestimmungen einzuhalten und den Trainings- und Spielbetrieb entsprechend der jeweils geltenden 
Verfügungslage zu organisieren, eine generelle Haftung für eine Ansteckung mit dem Corona-Virus im Rahmen des 
Trainings trifft Vereine und für die Vereine handelnde Personen aber nicht. Es ist klar, dass auch bei Einhaltung 
größtmöglicher Sicherheits- und Hygienestandards eine Ansteckung sich nicht zu 100 Prozent vermeiden lässt 
(weder im Training/Spiel noch bei sonstiger Teilnahme am öffentlichen Leben). Die Vereine haften nicht für das 
allgemeine Lebensrisiko der am Training beteiligten Personen. 

Eine Haftung kommt nur in Betracht, wenn dem Verein bzw. den für den Verein handelnden Personen ein 
vorsätzliches oder fahrlässiges Fehlverhalten vorzuwerfen ist und gerade dadurch Personen zu schaden kommen. 
Die Beweislast für ein solches Fehlverhalten und einen darauf basierenden Schaden trägt grundsätzlich derjenige, 
der den Verein/die handelnden Personen in Anspruch nehmen möchte. 

18.Rechtliches 

 
Die vorherigen Bestimmungen sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung bzw. Gewähr für die Richtigkeit der 
Angaben kann nicht übernommen werden. Es ist stets zu beachten, dass durch die zuständigen Behörden oder 
Eigentümer bzw. Betreiber der Sportstätte weitergehende oder abweichende Regelungen zum Infektionsschutz 
sowie Nutzungsbeschränkungen getroffen werden können. Prüfen Sie dies bitte regelmäßig. Diese sind stets 

vorrangig und von den Vereinen zu beachten. 

 
19.Vereins-Informationen zum Hygienekonzept 

 

Verein:                                                        SSV Pachten 

 

1.Vorsitzender:                                            Jürgen Kuhn 

2. Vorsitzender:                                           Volker Grohs 

 

Ansprechpartner für Hygienekonzept:        Markus Kirf 

Ansprechpartner Hygienebeauftragter:      Werner Altmeyer 

 
Mail Adresse:                                                 jugend.ssvpachten@web.de 
 
Kontaktnummer Mobil:                                  0179 – 202 670 4  
 
Adresse Sportstätte:                              Am Flachsfeld 17, 66763 Dillingen 
 
 
 
 
 
Dillingen/Saar 
___________                    _________________ 
         Ort   Datum / Unterschrift  
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Anlage 1. 
Gästeregistrierung / Kontaktformular SSV Pachten e.V.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.   
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Anlage 2: Einverständniserklärung - Minderjährige 
   
für die Teilnahme meines Kindes am Trainingsbetrieb bei der SSV Pachten e.V. unter Berücksichtigung und 
im Einvernehmen mit den jeweils gültigen (Corona-) Verordnungen des Saarland.   
  
Diese Einverständniserklärung ist beim verantwortlichen Trainer vor der ersten Trainingseinheit zur Wiederaufnahme 
des Trainingsbetriebes abzugeben.  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Daten des Teilnehmer/in 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn  
  
Nachname:  _________________________________    Vorname:________________________________________ 
 
Geburtsdatum.:  ________________________  
  
Daten des Erziehungsberechtigten 
 
Nachname:  _________________________________    Vorname:________________________________________ 
 
 
Wohnort::     _________________________________   Straße:    _________________________________________  
  
Telefon ( erreichbar ) ________________________  
  
am Übungs- und Trainingsbetrieb der SSV Pachten e.V. teilnimmt.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
• Die Trainingseinheiten finden unter Beachtung der jeweils gültigen Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung  
  des Coronavirus SARS-CoV-2 des Saarland in der Verantwortung der durch den SSV Pachten eingesetzten  
  Lehrkraft ( Trainer / Übungsleiter ) statt.   
  
• Die Verordnungen beinhalten im Wesentlichen die Einhaltung des Abstandsgebotes, die Hygienevorschriften, die  
  Verwendung von Trainingsgeräten, sowie ggf. die Festlegung einer maximalen Größe der Trainingsgruppe.   
  
• Mir ist bekannt, dass es sinnvoll ist meinem Kind eigene Hygienemittel (Desinfektionstücher) mitzugeben.                                         
 
• Die SSV Pachten wird auch Handwaschseife / Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen, allerdings ist es besser  
  wenn Selbstversorgung getätigt wird. 
 
• Meiner Tochter/ meinem Sohn sind die Grundregeln des Abstandsgebotes und der Hygienevorschriften bekannt.               
  Beim Verstoß gegen die Verhaltens- und Hygieneregeln kann der Trainer / Übungsleiter das Kind vom Training  
  ausschließen.  
  
• Mir ist bekannt, dass keine Umkleidekabinen und / oder Duschen zur Verfügung stehen.  
 
• Mir ist bekannt, dass aufgrund der Regelung der Größe von Trainingsgruppen ggf. zu unterschiedlichen Zeiten  
  Trainingseinheiten angeboten werden und das meine Tochter/ mein Sohn bei einer solchen Regelung und im Rahmen  
  der Gültigkeitsdauer der Regelung nur in einer und immer in derselben Trainingsgruppe trainieren darf.   
  
• Mir ist bekannt, dass meine Tochter, mein Sohn vor der Trainingseinheit namentlich auf einer Teilnehmerliste erfasst  
  wird, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die gesetzlich vorgeschriebene Kontaktverfolgung durchführen zu können. 
 
• Diese Maßnahme gilt dem Schutz meines Kindes und dem Schutz aller anderen in der Trainingsgruppe.  
  
• Ich erkenne hiermit, das obig und vorig genannte Schutzkonzept der SSV Pachten - Jugendabteilung und die darin  
  enthaltenen Verhaltens- und Hygieneregeln an. 

   
 
Ort_____________ Datum______________    Unterschrift des Erziehungsberechtigten ______________________  
  
 
 



                                                                                                                                                                                              
 

SSV Pachten e.V 

 
Postfach 1769     66763 Dillingen 

1. Vorsitzender: Jürgen Kuhn – Theresienstraße 19.  – 66763 Dillingen – 06831 – 725 99  
2 Vorsitzender: Volker Grohs –Marienstraße 3 – 06831 – 716 46 

Homepage: https://ssvpachten.jimdo.com 
@-Mail-Kontakt Adresse: jugend.ssvpachten@web.de 

 

Anlage 3: Verhaltens und Hygieneregeln 
 
Die nachfolgenden Regeln gelten für den gesamten Aufenthalt auf der Sportanlage. 
Das umfasst die An / Abreise, das Bewegen auf dem Gelände und natürlich auch das Sporttreiben selbst. Beim 
Ausüben eures Sports sind zusätzlich die sportartspezifischen Vorgaben zu beachten.  
 
 

                                   Kein Zutritt mit akuten Symptomen 
                                       Personen mit einer erkennbaren Atemwegserkrankung ist der Zutritt zur Anlage untersagt. 

      Bekannte Symptome sind u.a. Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot 
 
 
 

Zutritt nur für Sportreibende der SSV Pachten e.V. 
              Der Zutritt ist den Mitgliedern der SSV Pachten Sportvereins vorbehalten. 

                              Begleitpersonen und Zuschauer haben Eintritt, nach Eintragung der persönlichen Daten in 
                              Das Kontaktformuklar bzw. online Anmeldung  ( Anhang 8). 

        
 
 
 

                                   Immer den Mindestabstand einhalten 
                                           Auf der gesamten Sportstätte ist vor und nach dem Training ein Abstand von 
                                          mindestens 1,5 m zu anderen Personen einzuhalten. 
  

                                    
 
                                   Hände vor und nach dem Sport waschen / desinfizieren 
                                          Der SSV Pachten stellt Handwaschseife / Desinfektionsmittel zur Verfügung. Außerdem                                        
                                          sind die gängigen Hygiene-Empfehlungen zu beachten ( u.a. gründliches Händewaschen,  
                                          Niesetikette) 
 
 
 

                                   Ein Mundschutz ist verpflichtend zu tragen 
                                          Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auf der gesamten Sportanlage und  
                                          vorgeschrieben. 

                                          
 
                                 Umkleiden und Duschen  
                                         Die Nutzung der Umkleidekabinen erfolgt ausschließlich mit Tragen von Mund-Nasen- 
                                         Schutz. Sollte ein Spieler seinen Mund-Nasen-Schutz vergessen haben,  
                                         so kann er diesen bei der SSV Pachten gegen ein Entgelt erhalten.  
                                         Möchte er dies nicht tun, darf sich dieser Spieler nicht im Umkleidebereich aufhalten 
 

                                 
                                  Kein Verweilen auf der Anlage 
                                         Nach Abschluss des Trainings muss das Gelände zügig verlassen werden.  
                                         Auf ein frühzeitiges Kommen ist auch zu verzichten, um Ansammlungen zu vermeiden.  
              

                                  
                                  
                                  Kein Körperkontakt 
                                        Jedes Training muss kontaktfrei durchgeführt werden. Formen der Begrüßung /              
                                        Verabschiedung, die den Mindestabstand von 1,5 m verletzen sind untersagt. 
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Anlage 4: Hygienetipps 
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Anlage 5:  
Anwesenheitsliste für Sportstätten  

( während SARS – CoV-2 ) 
Trainingsbetrieb  

 
Datum: ……………………………. 
 
Uhrzeit ……………………………. 
 
Trainer: …………………………… 
 
Gruppe – Nr:……………………… 

 
Teilnehmer*innen:   

Teilnehmer*innen Name / Vorname  Name / Vorname 
1.  19.  

2.  20.  

3.  21.  

4.  22.  

5.  23.  

6.  24.  

7.  25.  

8.  26.  

9.  27.  

10.  28.  

11.  29.  

12.  30.  

13.  31.  

14.  32.  

15.  33.  

16.  34.  

17.  35.  

18.    

 
Teilnehmer*innen wurden auf die Hygienemaßnahmen und Nutzungsregelungen hingewiesen: 

 
Ja                 Nein 

 
Geräte- und Übungsmaterial wurden nach dem Training gereinigt und desinfiziert: 

 
Ja                 Nein 

 
Unterschrift Trainer: …………………………. 

 
Die Anwesenheitsliste um etwaige Infektionsketten besser nachverfolgen zu können, ist spätestens eine Stunde bzw. nach 
Beendigung des Trainingsbetriebes, bei folgenden Personen per €-Mail zu übermitteln. 

 
Infektionsschutzbeauftragten , Herr Altmeyer Werner, @-Mail: madaltmeyermax@gmx.de  

Ansprechpartner für Hygienekonzept:  Herr Kirf Markus        , @-Mail: markuskirf@gmx.de  
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Anlage 6: Eingang / Ausgang Sportanlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 7: Aufteilung Sportanlage 
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Anlage 8: Zonierung Sportanlage 
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Anlage 9: Regeln Zuschauer 
 
 
 
 

Regeln für Zuschauer 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
  
          Beim Betreten der                     Oder Alternativ beim                 Zuschauer müssen 1,5 m 
         Anlage online über                     Betreten der Anlage die           Abstand zueinander halten 
    Smartphone registrieren                ausgelegten Vorlagen 
( QR-Code scannen oder Link über               benutzen. (Gästetisch) 
            Browser eingeben ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Zuschauer müssen im                Maximal 500 Zuschauer            An den Verkaufsflächen Abstand 
    Zuschauerbereichen (Zone 3 )                   pro Spiel                           zu anderen Zuschauern halten. 
                      bleiben                                                                                      
      - Kein Zutritt zu Spielfeld  
        und Kabine   
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Anlage 10: Regeln Trainingsbetrieb 

 
 

Regeln Trainingsbetrieb 
 
 
 
 

 
 
 
         Max. 35 Personen                            Körperkontakt nur                           Außerhalb des Spielfelds 
            Inkl. Trainer                                  auf dem Spielfeld                             Mindestabstand einhalten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Umkleide max. 6 Personen             Beim betreten der Kabinen                     Dokumentation der 
-Mund & Nasenschutz Pflicht                    und Verlassen                                 Trainingsteilnehmer 
-Duschen ist pro Duschraum                  Hände desinfizieren. 
       Für max. 4 Personen                                
    Gleichzeitig gestattet                                     
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Anlage 11: Regeln Spielbetrieb 
 
 
 
 

Regeln Spielbetrieb 
 
 

 
 

Alle Spieler/inenn, Trainer/innen         Spielberichtsbogen muss über           Außerhalb des 
Spielfelds und Betreuer/innen            ein eigenes mobiles Endgerät             Mindestabstand                                                      
müssen auf dem Spielbericht            erstellt und freigegeben werden.             einhalten      
Spielbericht eingetragen werden.                                                                                                                       
 
 
      
          
 
 

 
 
 

  Körperkontakt nur            In der Halbzeitpause bleiben           Getränke für die Spieler/innen 
    auf dem Spielfeld            die Mannschaften im Freien           werden von den Mannschaften 
                                                                                                                                selbst mitgebracht 
 
 
 
 
 
 
 


